
1. Geltungsbereich
Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen sowie Vertragsabschlüsse der Firma Datan
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Durch Auftragserteilung bzw. Annahme der Leistungen gelten diese AGB als anerkannt. 
Abweichende AGB des Vertragspartners, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind, sind 
für Datan - auch ohne schriftlichen Widerspruch - unverbindlich.
2. Angebot und Vertragsabschlu ß
2.1 Die Angebote der Firma Datan sind hinsichtlich Preisen, Kostenvoranschlägen, 
Lieferterminen und sonstigem Inhalt freibleibend, sofern nicht schriftlich eine 
Bindungserklärung abgegeben wurde. Verträge und sonstige Vereinbarungen werden erst 
durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam oder kommen, sofern eine Auftragsbestä tigung 
nicht erteilt wird, durch unsere Lieferung zustande. Die zum Ang ebot geh örenden Unterlagen 
(Kataloge etc.) sind, soweit nicht anders vereinbart, nur unverbindliche 
Leistungsbeschreibungen und stellen keine Grundlage für zugesicherte Eigenschaften dar; 
das gleiche gilt für in Prospekten und Anzeigen enthaltene Angaben.
2.2 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns alle 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Ohne unsere schriftliche Erlaubnis dürfen sie Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden.
3. Lieferbedingungen und Gefahr übergang
3.1 Für den Umfang der Lieferung oder sonstigen Leistung ist unsere schriftliche 
Auftragsbest ätigung maßgebend. Wir behalten uns vor, auch Teillieferungen vorzunehmen. 
Sind diese für den Kunden bereits sinnvoll nutzbar, sind wir berechtigt, Rech nungen über 
diese Teillieferungen zu stellen.
3.2 Die von Datan genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Alle Lieferte rmine stehen unter dem 
Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Die Lieferfristen beginnen mit dem 
Tag unserer Auftragsbest ätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Einzelheiten der Ausführung.
3.3 Verzug durch Überschreitung eines vereinbarten Liefertermins tritt im übrigen erst ein, 
sofern der Vertragspartner Datan eine Mahnung übersendet und darin eine angemessene 
Frist setzt, die je nach Umfang der übernommenen Arbeiten einen Monat bis höchstens sechs 
Monate beträgt. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist ist der Vertragspartner berechtigt, durch 
schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
3.4 Verzug durch Überschreitung der vereinbarten Frist fü r die Lieferung tritt nicht ein, wenn 
Datan auf Wunsch des Vertragspartners Ä nderungs- oder Erg änzungsarbeiten am 
Auftragsgegenstand vornimmt. 
3.5 Datan t rägt die Gefahr bis zur Abnahme der Lieferung oder Leistung. Der Vertragspartner 
trägt die Gefahr auch vor Abnahme der Leistung, wenn er die Abnahme verzögert oder wenn 
die Ausf ührung aus Gründen, die der Vertragspartner zu vertreten hat, unterbrochen wird und 
Datan die bis dahin erbrachte Leistung in die Obhut des Vertragspartn ers gibt. Die Leistung ist 
nach Fertigstellung abzunehmen, auch wenn die endg ültige Anpassung an die spezifischen 
Gegebenheiten des Vertragspartners noch nicht vollständig erfolgt ist. In sich abgeschlossene 
Teile der Leistung sind auf Verlangen gesondert abzunehmen. Wird die Leistung ganz oder 
teilweise genutzt oder verz ögert sich die Abnahme ohne Verschulden seitens Datan , so gilt die 
Abnahme nach Ablauf von sechs Werktagen nach Anzeige der Fertigstellung als erfolgt. Eine 
Nutzung der Leistung darf nur mit ausdr ücklichem Einverst ändnis seitens Datan erfolgen. 
Erbrachte Teilleistungen gelten mit ihrer Nutzung als abgenommen.
3.6 Liefer- und Leistungsverz ögerungen aufgrund höherer Gewalt und Ereignissen, die Datan
die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie Krieg, Naturkatastrophen, 
behördliche Anordnungen, Streik etc. – dies gilt auch f ür Zulieferung durch unsere Lieferanten 
– hat Datan auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie 
berechtigen Datan , die Lieferung bzw. um die Dauer der Behinderung zuz üglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben sowie ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. In jedem Fall besteht Anspruch auf Bezahlung der bereits ausgeführten 
Arbeiten sowie der sonstigen entstandenen Kosten.
4. Preise und Zahlung
4.1 Die angebotenen Preise verstehen sich in Deutscher Mark zuzüglich Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe ausschließlich Versand und Verpackung, wenn nicht anders 
angegeben. Ergibt sich, daß ein Auftrag nicht ohne Überschreitung des Kostenvoranschlags 
von mehr als 20% ausführbar ist, so hat Datan dies dem Vertragspartner unverz üglich 
anzuzeigen. Im übrigen gilt § 650 BGB.
4.2 Die Rechnung wird zum Tag der Lieferung  bzw. Bereitstellung der Leistung aus­gestellt. 
Die Zahlung hat, wenn nicht anders vereinbart, binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Abzug so zu erfolgen, daß Datan der vereinbarte Betrag sp ätestens am Fälligkeitstermin zur 
Verfügung steht. Auch bei Teillieferungen ist der gesamte Rechnungsbet rag für die 
Teillieferung binnen 14 Tagen netto zu zahlen.
4.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist Datan berechtigt, Mahngebühren und 
Verzugszinsen in H öhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
ohne Schadensnachweis zu fordern.
4.4 Datan ist berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse oder Nachnahme auszuführen.
4.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbeso ndere bei Zahlungsverzug 
mit einer Forderung aus der Gesch äftsverbindung sowie dann, wenn der Vertragspartner in 
Vermögensverfall gerät, seine Zahlungen einstellt oder ein gerichtliches Insolvenzverfahren 
beantragt wird, werden etwaige Zahlungszielvereinbarungen hinf ällig und Datan kann 
unbeschadet ihrer sonstigen Rechte die sofortige Herausgabe ihres Eigentums verlangen. In 
der Zurücknahme der Vorbehaltssache durch Datan liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei 
denn, Datan erklärt dies ausdr ücklich schriftlich. Ferner sind wir berechtigt, sämtliche offenen 
Rechnungen f ällig zu stellen sowie Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen zu fordern.
5. Eigentumsvorbehalt
Datan behält sich das Eigentum an Lieferungen und Leistungen bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender 
Forderungen aus diesem Vertragsverhältnis vor; bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel 
bis zu deren Einlösung. Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Vertragspartners gilt die 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts (Herausgabe verlangen) durch Datan nicht als 
Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, Datan teilt dies dem Vertragspartner ausdr ücklich mit. Bei 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch Datan erlischt das Recht des 
Vertragspartners zur Weiterverwendung der Lieferung oder Leistung. Sämtliche vom 
Vertragspartner angefertigten Programmkopien m üssen gelöscht werden.

6. Mängelr üge und Gewährleistung
6.1 Datan macht darauf aufmerksam, daß es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, 
Computer-Software so zu erstellen, daß sie in allen Anwendungen und Kombinationen 
fehlerfrei arbeitet. Datan gewährleistet aber, daß die von ihr gelieferte Vertrags-Software 
einschließlich der Programmbeschreibungen und des Begleitmaterials im Zeitpunkt des 
Gefahrüberganges frei von Fehlern ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zum vertraglich 
vorausgesetzten oder gew öhnlichen Gebrauch aufheben oder erheblich mindern, sowie die 
zugesicherten Eigenschaften aufweist. 
6.2 Die Gewährleistungsfrist für Lieferungen und Leistungen beträgt, soweit nicht anders 
vereinbart, sechs Monate nach erfolgter Installation, sofern diese von Datan vorgenommen 
wurde, ansonsten ab Lieferung.
6.3 Für Mängel haftet Datan wie folgt: Der Vertragspartner hat die Lieferung oder Leistung 
einschließlich der Dokumentation innerhalb von acht Tagen nach Lieferung zu untersuchen, 
insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit und Intaktheit der Datenträger, der 
Programmbeschreibung und des sonstigen Begleitmaterials, die Funktionsfähigkeit 
grundlegender Programmfunktionen sowie die zugesicherten Eigenschaften. Mängel, die 
hierbei festgestellt werden oder feststellbar sind, müssen Datan innerhalb weiterer acht 
Werktage schriftlich gemeldet werden. Die Mängelrüge muß eine nach Kräften zu 
detaillierende Beschreibung der Mängel beinhalten. Mängel, die im Rahmen der 
beschriebenen ordnungsgem äßen Untersuchung nicht feststellbar sind, müssen innerhalb von 
acht Tagen nach Entdeckung unter Einhaltung der dargelegten Rügeanforderungen gerüg t  
werden. Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflichten gilt die Lieferung oder 
Leistung in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt, mit der Folge, daß die 
Gewährleistungspflicht entfällt. Im Falle der berechtigten und rechtzeitig erhobenen 
Mängelrüge ist die Firma Datan nach ihrer Wahl zur Nachbesserung der beanstandeten 
Lieferung bzw. Leistung oder Ersatzlieferung berechtigt. Für die Mängelbeseitigung hat der 
Vertragspartner Datan die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit zu gew ähren. 
Herabsetzung der Vergü tung (Minderung) oder Rückg ängigmachung des Vertrages 
(Wandlung) kann erst verlangt werden, wenn Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
fehlgeschlagen sind. Die Gew ährleistung entf ällt hingegen, wenn der Vertragspartner Datan
keine hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung verschafft. Hierzu muß der 
Vertragspartner der Firma Datan insbesondere ggf. Zugang zu seiner Hardware, auf der die 
gerügte Software installiert ist, gew ähren. Sofern die Lieferung zum Zwecke der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung an den Lieferanten zurückzugeben ist, treffen den 
Vertragspartner die hierf ür erforderlichen Transportkosten. 
6.4 Für von Datan nicht selbst erstellte Hardware oder Software gibt Datan die ihr vom 
Lieferanten bzw. Hersteller (=Dritten) eingeräumten Gew ährleistungsansprüche weiter. Eine 
Inanspruchnahme von Datan kommt erst nachrangig in Betracht, sofern diese Ansprüche nicht 
durchsetzbar waren.
7. Haftung (Schadensersatzanspr üche)
7.1 Ansprüche des Vertragspartners für sämtliche Schäden einschließlich 
Mangelfolgeschäden wegen Verschuldens bei Vertragsschluß, positiver Forderungsverletzung, 
§ 635 BGB (Überlassungsverträge von Individualsoftware), Verzug, Unmöglichkeit sowie 
unerlaubter Handlungen, die bei Abwicklung des Vertragsverhältnisses begangen werden, 
sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen seitens Datan , ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
leitenden Angestellten auf Vorsatz, grob fahrl ässigem Verhalten oder auf der leicht 
fahrlässigen Verletzung von solchen Pflichten, deren Einhaltung fü r die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). In letztgenanntem Fall, bei 
sonstigen Erfüllungsgehilfen in jedem Fall, ist die Haftungsbeschränkung fü r anfängliches 
Unvermögen nach Abs.2 dieser Haftungsregelung entsprechend heranzuziehen. Bei 
Datenverlust wird die Haftung auf den typischen Wiederherstellun gsaufwand bei 
Vorhandensein entsprechender Sicherungskopien beschränkt.
7.2 Schadensersatzansprüche wegen Rechtsmängeln (z.B. fehlende Urheberrechte oder 
sonstige Rechte Dritter) sind ausgeschlossen, sofern Datan keine Kenntnis von dem 
Rechtsmangel hatte. Datan ist aber in diesem Fall verpflichtet, den Vertragspartner in der ggf. 
erforderlichen gerichtlichen Abwehr zu unterstützen. Ansprüche auf Schadensersatz wegen 
eines Mangels sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand entstanden sind oder solche Schäden, die Dritten entstehen. Für 
Mangelfolgeschäden wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet Datan nur dann, 
wenn die Zusicherung den Zweck hatte, den Vertragspartner gerade gegen derartige Sch äden 
zu schützen. Die Haftung für anfängliches Unverm ögen wird auf das Fünffache des 
Überlassungsentgelts sowie auf solche Sch äden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen 
einer Softwareüberlassung typischerweise gerechnet werden muß. 
8. Schlu ßbestimmungen
8.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-
Kaufrechts. Mit ausländischen Kunden gilt die internationale Zuständigkeit der deutschen 
Gerichte als vereinbart. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Vollkaufleuten im Sinne des 
HGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist Berlin.
8.2 Abweichungen von den vorstehenden Gesch äftsbedingungen bed ürfen zur ihrer G ültigkeit 
in jedem Fall der schriftlichen Best ätigung durch Datan .
8.3 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Diese 
sind dann so auszulegen bzw. zu erg änzen, daß der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck 
möglichst genau erreicht wird. Dies gilt auch f ür evtl. ergänzungsbedürftige Lücken.

Diese Gesch äftsbedingungen sind ab dem 01.06.1998 gültig und werden durch eine Fassung 
neueren Datums unwirksam.
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